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Onlinezugang für die Familiengelder 
 
 
 
Der Zugang erfolgt über die Eingabe folgender Internet-Adresse 
 

http://www.provinz.bz.it/aswe/ 
 
 
unter Online- Zugang ASWE – Ansuchen online ausfüllen 
 
 

 
 
 
gleiche Linkadresse wahrscheinlich mit neuem Banner/ Layout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASWE Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung  
Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1  
39100 Bozen 
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Familiengeld des Landes (LFG) 

im Sinne von  Art. 9, Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 und Beschluss der Landesregierung vom 21. Oktober 

2013, Nr. 1597 
 
 

 
 
 
 
es wurde Link hinzugefügt wo die Beschreibung der Voraussetzungen für das Familiengeld des Landes angeführt 
worden sind 
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Textänderungen 
 
Sie sind italienische/r Bürger/in und  ansässig in Südtirol 
 
Sie sind EU-Bürger/in eines anderen EU-Staates ohne Ansässigkeit in Südtirol 
 
seit der Geburt ununterbrochen 
 
seit weniger als 5 Jahren aber mit anderen Unterlagen kann der andauernde Aufenthalt im Gebiet der 
Provinz Bozen seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen vor der Einreichung des Gesuches, 
nachgewiesen werden  
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neue Beschreibung  
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Datum der Scheidung/ Trennung  
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Wohnt er/sie an derselben Adresse des/ der Antragstellers/in? 
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Klicken Sie auf „neu hinzufügen“ erscheint folgende Maske 
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neues Feld 
Eingetragen auf den Familienbogen von 
 
 
 
entsprechende neue EEVE erstellen 
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neues Feld Anmerkung 
 
 
 
 
Datenschutz 
Falscherklärungen  (zu bestätigen) 
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Dokumente, die an unsere Agentur zu schicken sind: 
 
- Kopie der einverständlichen Ehetrennung mit Bestätigungsbeschluss 
- Kopie der vorläufigen und dringenden Verfügung (laut Artikel 708 dritter Absatz der Zivilprozessordnung) 
- Kopie  des Ehetrennungsurteils  
- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Ehetrennung mit dem 
Unbedenklichkeitserklärung des Staatsanwaltes 
- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Ehetrennung mit der 
Ermächtigung des Oberstaatsanwaltes 
- Kopie der Trennungsvereinbarung, welche vor dem Standesbeamten abgeschlossen und von diesem bestätigt 
wurde 
- Kopie des Scheidungsurteils  
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- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Scheidung mit dem 
Unbedenklichkeitserklärung des Staatsanwaltes 
- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Scheidung mit der 
Ermächtigung des Oberstaatsanwaltes 
- Kopie der Scheidungsvereinbarung, welche vor dem Standesbeamten abgeschlossen und von diesem bestätigt 
wurde 
- Kopie der Verfügung der Anvertrauung zwecks Adoption oder der Adoptionsverfügung des Jugendgerichts 
- Anvertrauungsverfügung 
- Anderweitige Dokumente 
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sollte diese Frage beantwortet werden 
 
seit weniger als 5 Jahren aber mit anderen Unterlagen kann der andauernde Aufenthalt im Gebiet der 
Provinz Bozen seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen vor der Einreichung des Gesuches, 
nachgewiesen werden seit 
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muss dieses Dokument beigelegt werden  „Andere Unterlagen für andauernden Aufenthalt“ 
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Familiengeld der Region (RFG) 
im Sinne von  Art. 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 

 

  
Textänderungen 
Die Voraussetzungen der Ansässigkeit muss entweder die antragstellende Person oder der Ehepartner/ die 
Ehepartnerin nachweisen können: 
 
1. Ansässigkeit  
Sie sind italienische/r Bürger/in und ansässig in Trentino-Südtirol 
 
Seit weniger als 5 Jahren aber mit anderen Unterlagen kann der andauernde Aufenthalt im Gebiet der 
Region Trentino -Südtirol seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen vor der Einreichung des Gesuches, 
nachgewiesen werden seit 
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ACHTUNG 
Laut den Daten, die im Besitz der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung sind, gehen folgende 
Familienmitglieder hervor (überprüfen SIe die Genauigkeit der extrahierten Daten und gegebenfalls deaktivieren 
Sie die Familienmitglieder, die für diesen Antrag nicht nötig sind) 
 
 
 
(1) Invalidität des Familienmitglieds von mindestens 74% 
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Datum der Scheidung/ Trennung 
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Wohnt er/sie an derselben Adresse des/ der Antragstellers/in? 
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Neuer Text 
 
(1) Den Kindern gleichgestellte Personen - Familiengeld der Region  
 
Alter der Kinder 
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Klicken Sie auf „neu hinzufügen“ erscheint folgende Maske 
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Neues Feld 
Eingetragen auf den Familienbogen von 
 
 
 
entsprechende neue EEVE erstellen 
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Dokumente, die an unsere Agentur zu schicken sind: 
 
- Kopie der einverständlichen Ehetrennung mit Bestätigungsbeschluss 
- Kopie der vorläufigen und dringenden Verfügung (laut Artikel 708 dritter Absatz der Zivilprozessordnung) 
- Kopie  des Ehetrennungsurteils  
- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Ehetrennung mit dem 
Unbedenklichkeitserklärung des Staatsanwaltes 
- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Ehetrennung mit der 
Ermächtigung des Oberstaatsanwaltes 
- Kopie der Trennungsvereinbarung, welche vor dem Standesbeamten abgeschlossen und von diesem bestätigt 
wurde 
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- Kopie des Scheidungsurteils  
- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Scheidung mit dem 
Unbedenklichkeitserklärung des Staatsanwaltes 
- Kopie der mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Verhandlungsübereinkunft über die Scheidung mit der 
Ermächtigung des Oberstaatsanwaltes 
- Kopie der Scheidungsvereinbarung, welche vor dem Standesbeamten abgeschlossen und von diesem bestätigt 
wurde 
- Kopie der Verfügung der Anvertrauung zwecks Adoption oder der Adoptionsverfügung des Jugendgerichts 
- Anvertrauungsverfügung 
- Anderweitige Dokumente 
 
 
 
 
 
Außerdem, beachten Sie auch wie bereits für das Familiengeld des Landes gesehen zur folgenden Frage der 
Ansässigkeit: 
„seit weniger als 5 Jahren aber mit anderen Unterlagen kann der andauernde Aufenthalt im Gebiet der 
Region Trentino -Südtirol seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen vor der Einreichung des Gesuches, 
nachgewiesen werden seit 

” 
 
Wenn man diese Antwort beantwortet, muss dieses Dokument “Andere Unterlagen für andauernden Aufenthalt” 
beigelegt werden. 


